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1. Fragestellung 

Der Bund soll sich gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 3 der Bundeshaushaltsordnung (BHO)1 nur dann an Un-
ternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligen, wenn er einen angemessenen Ein-
fluss im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Überwachungsorgan erhält. Hieraus folgt, dass 
der Bund in Entsprechung seiner Beteiligung im Aufsichtsrat repräsentiert sein soll.2 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Implikationen sich grundsätzlich und unab-
hängig vom Einzelfall aus dem Verfassungsrecht, dem Abgeordnetenrecht und dem Aktienrecht 
für die Berufung von Mitgliedern des Deutschen Bundestages in Aufsichtsräte von Aktiengesell-
schaften, an denen der Bund als Mehrheits- oder Alleinaktionär beteiligt ist, ergeben können. 

2. Verfassungs- und Abgeordnetenrecht 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht besteht – anders als im Fall von Regierungsmitgliedern (vgl. 
Art. 66 GG3) – keine Inkompatibilität für Abgeordnete im Hinblick auf ein Aufsichtsratsmandat in 
einem bundeseigenen Unternehmen (vgl. zu Inkompatibilitäten mit dem Bundestagsmandat den 
gleichnamigen Aktuellen Begriff Nr. 84/15 vom 10.11.20054). 

Eine solche Inkompatibilität besteht auch aus abgeordnetenrechtlicher Sicht nicht. Allerdings 
sind die Maßgaben der „Verhaltensregeln für die Mitglieder des Deutschen Bundestages“5 zu be-
achten, insbesondere der Verbotskatalog des § 44a Abgeordnetengesetz (AbgG)6, die Anzeige-
pflicht nach § 45 AbgG und die Offenlegungspflicht nach § 49 AbgG (d.h. die Verpflichtung, vor 
Wortmeldung im Ausschuss bzw. im Fall eigener Berichterstattung vor Beratung im Ausschuss 
auf die Interessenverknüpfung hinzuweisen).  

 

1 Bundeshaushaltsordnung vom 19.08.1969 (BGBl. I S. 1284), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
01.07.2022 (BGBl. I S. 1030) geändert worden ist, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bho/ 
(Stand dieser sowie sämtlicher nachfolgender Internetquellen: 28.12.2023). 

2 Wernsmann, in: Gröpl (Hrsg.), Bundeshaushaltsordnung / Landeshaushaltsordnungen, 2. Auflage 2019, § 65 
BHO, Rn. 9. 

3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2022 (BGBl. I 
S. 2478) geändert worden ist, abrufbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html. 

4 Aktueller Begriff der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, Inkompatibilitäten mit dem Bun-
destagsmandat, Nr. 84/05 vom 10.11.2005, abrufbar unter: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/189468/8464d1ab92cf523017d226d478dca83c/2005_11_10-data.pdf. 

5 Deutscher Bundestag, Verhaltensregeln für die Mitglieder des Deutschen Bundestages, Textsammlung abrufbar 
unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/194754/b50c330629e0bcf866f89a774a3cfb54/web_Verhaltens-
regeln_2022-data.pdf. 

6 Abgeordnetengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.02.1996 (BGBl. I S. 326), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 08.10.2021 (BGBl. I S. 4650) geändert worden ist, abrufbar unter: https://www.ge-
setze-im-internet.de/abgg/. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bho/
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/189468/8464d1ab92cf523017d226d478dca83c/2005_11_10-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/189468/8464d1ab92cf523017d226d478dca83c/2005_11_10-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/194754/b50c330629e0bcf866f89a774a3cfb54/web_Verhaltensregeln_2022-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/194754/b50c330629e0bcf866f89a774a3cfb54/web_Verhaltensregeln_2022-data.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/abgg/
https://www.gesetze-im-internet.de/abgg/
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Zudem gelten die von der Bundesregierung beschlossenen „Grundsätze guter Unternehmens- 
und aktiver Beteiligungsführung im Bereich des Bundes“7 (Public Corporate Governance Kodex), 
die in Teil II unter Ziffer 3.3.1, Rn. 60 und 61 folgende Maßgaben treffen: 

  In der Regel sollten Abgeordnete des Deutschen Bundestags, soweit sie nicht die Funktion ei-
ner Parlamentarischen Staatssekretärin oder eines Parlamentarische Staatssekretärs wahrneh-
men, zur Vorbeugung von Interessenkonflikten im Hinblick auf den Gewaltenteilungsgrund-
satz nicht in Überwachungsorgane von Unternehmen mit Bundesbeteiligung berufen werden. 

  Bei Berufung von Personen in Überwachungsorgane sind die in Abschnitt 5 festgelegten Prü-
fungen durchzuführen, das dort festgelegte Verfahren einzuhalten und die dort festgelegten 
Vereinbarungen mit den berufenen Personen zu treffen. 

3. Aktienrecht 

3.1. Persönliche Voraussetzungen für Aufsichtsratsmitglieder 

Die persönlichen Voraussetzungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft 
sind in den §§ 100, 105 des Aktiengesetzes (AktG)8 normiert. Die Voraussetzungen sollen eine 
effektive Überwachungstätigkeit durch das jeweilige Aufsichtsratsmitglied gewährleisten.9 Mit-
glied eines Aufsichtsrats können daher nur natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Personen 
sein (§ 100 Abs. 1 Satz 1 AktG), bei denen keine Hinderungsgründe vorliegen (§ 100 Abs. 2 
AktG). 

Die gesetzlichen Hinderungsgründe des § 100 Abs. 2 Satz 1 AktG sollen im Wesentlichen eine 
Konzentration von Aufsichtsratsmandaten in einer Person verhindern.10 Mitglied eines Auf-
sichtsrats kann daher nicht sein, wer bereits in zehn Handelsgesellschaften Aufsichtsratsmitglied 
ist (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AktG), gesetzlicher Vertreter eines von der Gesellschaft abhängigen 
Unternehmens ist (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AktG), gesetzlicher Vertreter einer anderen Kapital-
gesellschaft ist, deren Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft angehört (§ 100 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 AktG), oder in den letzten zwei Jahren Vorstandsmitglied derselben börsennotierten 
Gesellschaft war (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG). Ferner begründet § 105 Abs. 1 AktG die grund-
sätzliche – unter dem Vorbehalt des § 105 Abs. 2 AktG stehende – Trennung zwischen dem Vor-
stand und dem Aufsichtsrat; danach kann ein Aufsichtsratsmitglied nicht zugleich Vorstandsmit-
glied, dauernder Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern, Prokurist oder zum gesamten Ge-
schäftsbetrieb ermächtigter Handlungsbevollmächtigter sein. 

 

7 Bundesregierung, Grundsätze guter Unternehmens- und aktiver Beteiligungsführung im Bereich des Bundes 
vom 16.09.2020 mit Anlagen 1 - 11 der Richtlinien für eine aktive Beteiligungsführung bei Unternehmen mit 
Bundesbeteiligung vom 16.08.2021, abrufbar unter: https://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-
net.de/bsvwvbund_16092020_VIIIB1FB02032010002003.htm. 

8 Aktiengesetz vom 06.09.1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 354) geändert worden ist, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/. 

9 Habersack, in: Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 6. Auflage 2023, § 100 AktG, Rn. 1. 

10 Ebenda. 

https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_16092020_VIIIB1FB02032010002003.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_16092020_VIIIB1FB02032010002003.htm
https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/
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Dagegen normiert das AktG keine ausdrücklichen Hinderungsgründe für die Mitgliedschaft ei-
nes Bundestagsabgeordneten in dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft, deren Mehrheits- 
oder Alleinaktionär der Bund ist. Ein Bestellungshindernis ergibt sich für diese Fälle auch nicht 
aus dem Vorliegen etwaiger Interessenkonflikte.11 

Die Mitglieder eines Aufsichtsrats werden grundsätzlich von der Hauptversammlung gewählt, 
wenn sie nicht entsandt werden oder als Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen 
sind (§ 101 Abs. 1 Satz 1 AktG). Im Falle einer – für Aktiengesellschaften mit Bundesbeteiligung 
besonders relevanten – Entsendung wird das Entsendungsrecht durch Benennung einer Person 
ausgeübt.12 Der im Einzelfall zur Entsendung Berechtigte ist in seiner Auswahl im Rahmen der 
gesetzlichen und satzungsmäßigen Grenzen frei.13 

3.2. Treuepflicht und Weisungsfreiheit der Aufsichtsratsmitglieder 

Die wesentlichen Rechte und Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder sind in § 111 AktG festgelegt. 
Die Aufsichtsratsmitglieder sind insbesondere zur Überwachung der Geschäftsführung ver-
pflichtet (§ 111 Abs. 1 AktG). 

Dabei unterliegen die Aufsichtsratsmitglieder durch ihre organschaftliche Stellung einer Treue-
pflicht gegenüber der Gesellschaft.14 Jene verpflichtet die Aufsichtsratsmitglieder bei einem etwa-
igen Widerstreit mit den eigenen Interessen zur Wahrung der Gesellschaftsinteressen.15 In Aus-
übung ihrer Aufsichtsratstätigkeit sind sie allein den Interessen der Gesellschaft verpflichtet.16 

Darüber hinaus dürfen die Aufsichtsratsmitglieder ihre Tätigkeit nicht durch andere wahrneh-
men lassen (§ 111 Abs. 6 AktG). Dieser Grundsatz der Höchstpersönlichkeit umfasst zugleich 
das Gebot, das Amt weisungsfrei auszuüben.17 Denn die Bestellung zum Mitglied des Aufsichts-
rats begründet eine originäre Pflicht, die Aufsichtsratstätigkeit am Wohl der Gesellschaft und an 
deren Geschäftsinteresse auszurichten.18 

 

11 Ebenda, Rn. 51. 

12 Koch, in: Koch (Hrsg.), Aktienrecht, 17. Auflage 2023, § 101 AktG, Rn. 12. 

13 Ebenda. 

14 Grigoleit/Tomasic, in: Grigoleit (Hrsg.), Aktiengesetz, 2. Auflage 2020, § 116 AktG, Rn. 11; Habersack, a.a.O., 
§ 116 AktG, Rn. 46; Koch, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 7. 

15 Grigoleit/Tomasic, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 11. 

16 Grigoleit/Tomasic, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 12; Habersack, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 47. 

17 Habersack, a.a.O., § 111 AktG, Rn. 162. 

18 Koch, a.a.O., § 111 AktG, Rn. 89; Schmolke, Vertreter von Gebietskörperschaften im Aufsichtsrat zwischen Ver-
schwiegenheits- und Berichtspflicht, Herausgebergemeinschaft Wertpapiermitteilungen (WM) 2018, 1913 
(1913). 
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Für entsandte Aufsichtsratsmitglieder gelten dieselben Rechte und Pflichten wie für gewählte 
Aufsichtsratsmitglieder.19 Demnach gilt die Treuepflicht und die Weisungsfreiheit auch für ent-
sandte Aufsichtsratsmitglieder der öffentlichen Hand.20 Sie haben ihre Aufsichtsratstätigkeit am 
Interesse des Unternehmens auszurichten, sodass den Unternehmensinteressen während der 
Aufsichtsratstätigkeit gegenüber den Interessen und Verpflichtungen der Gebietskörperschaft ein 
Vorrang einzuräumen ist.21 Folglich dürfen sich entsandte Aufsichtsratsmitglieder nicht zugleich 
an die Interessen der entsendungsberechtigten Gebietskörperschaft gebunden fühlen.22 Solange 
die Verpflichtung zur Wahrung der Interessen der Gesellschaft jedoch nicht berührt ist, darf das 
Aufsichtsratsmitglied die besonderen Interessen der Gebietskörperschaft in die Entscheidungsfin-
dung des Aufsichtsrates einbringen.23 

Für organfremde Tätigkeiten gilt der unbedingte Vorrang der Unternehmensinteressen indes 
nicht.24 Dies folgt bereits aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber die Aufsichtsratstätigkeit er-
kennbar als Nebenamt ausgestaltet hat (vgl. etwa § 100 Abs. 2 AktG), sodass Aufsichtsratsmitglie-
der regelmäßig in ihrem Hauptamt anderen Interessen verpflichtet sind.25 Dennoch stehen Auf-
sichtsratsmitglieder der Gesellschaft auch in Ausübung anderer Tätigkeiten nicht wie unbetei-
ligte Dritte gegenüber; durch ihre Treuepflicht sind die Aufsichtsratsmitglieder zur Rücksicht-
nahme verpflichtet und dürfen etwa Kenntnisse aus dem Unternehmen nicht gegen das Unter-
nehmen verwenden oder aktiv den Unternehmensinteressen schaden.26 Gleichwohl gebietet die 
Treue- und Rücksichtnahmepflicht nicht, die Verfolgung eigener Interessen gänzlich zu unterlas-
sen, auch wenn sich dies nachteilig auf die Gesellschaft auswirken könnte.27 Ferner endet die 
Verpflichtung zur Rücksichtnahme jedenfalls dort, wo die Rücksichtnahme eine Verletzung be-
stehender Pflichten aus der organfremden Tätigkeit bedeuten würde.28 

 

19 Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.01.1962, Az.: II ZR 1/61, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1962, 864 
(866). 

20 Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.01.1962, a.a.O., 866; Koch, a.a.O., § 111 AktG, Rn. 89; Mertens/Cahn, in: Köl-
ner Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Auflage 2012, § 101 AktG, Rn. 69. 

21 Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.01.1962, a.a.O., 866; Mertens/Cahn, a.a.O., § 101 AktG, Rn. 69; Schockenhoff, 
in: Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 5. Auflage 2021, Vorbemerkung vor § 394 AktG, Rn. 52. 

22 Habersack, a.a.O., § 111 AktG, Rn. 162. 

23 Grigoleit/Tomasic, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 12; Kersting, in: Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, a.a.O., §§ 394, 
395 AktG, Rn. 80; Schockenhoff, a.a.O., Vorbemerkung vor § 394 AktG, Rn. 52; Spindler, in: beck-online-Groß-
kommentar Aktienrecht, Henssler (Hrsg.), Stand: 01.10.2023, § 116 AktG, Rn. 99. 

24 Habersack, a.a.O., § 100 AktG, Rn. 98; Kersting, a.a.O., §§ 394, 395 AktG, Rn. 81. 

25 Habersack, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 47. 

26 Bundesgerichtshof, Urteil vom 21.12.1979, Az.: II ZR 244/78, NJW 1980, 1629 (1630); Habersack, a.a.O., § 100 
AktG, Rn. 98; Mertens/Cahn, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 26, 27. 

27 Grigoleit/Tomasic, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 14; Habersack, a.a.O., § 100 AktG, Rn. 98; Mertens/Cahn, a.a.O., § 116 
AktG, Rn. 31. 

28 Kersting, a.a.O., §§ 394, 395 AktG, Rn. 81. 
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Mitglieder des Aufsichtsrats, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft gewählt oder ent-
sandt wurden, sind demnach bei ihren organfremden Tätigkeiten allgemein zur Rücksichtnahme 
verpflichtet.29 Dies gilt jedoch nur so weit, als die Rücksichtnahme mit den Verpflichtungen aus 
dem Hauptamt vereinbar ist.30 Ist die Rücksichtnahme nicht mit den Verpflichtungen aus dem 
Hauptamt vereinbar, darf das Aufsichtsratsmitglied im Rahmen seiner organfremden Tätigkeit 
den Interessen der Gebietskörperschaft, die ihn entsandt hat, den Vorrang einräumen.31 Auf Tä-
tigkeiten außerhalb der Aufsichtsratstätigkeit schlägt die strikte Bindung an das Unternehmensin-
teresse mithin nicht durch.32 

Grundsätzlich sieht das Aktienrecht damit keine allgemeinen Inkompatibilitätsvorschriften zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten vor.33 Ungeachtet dessen können bestehende Interessenkol-
lisionen als Rechtsfolgen weitergehende Verpflichtungen für die Aufsichtsratsmitglieder begrün-
den. So ist etwa aus der organschaftlichen Treuepflicht abzuleiten, dass das Aufsichtsratsmit-
glied einen in seiner Person bestehenden oder entstehenden Interessenkonflikt gegenüber dem 
Aufsichtsrat offenzulegen hat.34 Überdies kann eine Pflicht zur Niederlegung der Aufsichtsrats-
mitgliedschaft bestehen, wenn sich eine Interessenkollision zu einem dauernden Interessenwi-
derstreit verdichtet, sodass die Wahrnehmung der Aufsichtsratstätigkeit wesentlich beeinträch-
tigt und die Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrates gefährdet ist.35 

3.3. Haftung bei Treuepflichtverletzung 

Infolge der Verweisung von § 116 Satz 1 AktG auf § 93 Abs. 2 Satz 1 AktG sind Aufsichtsratsmit-
glieder der Gesellschaft grundsätzlich zum Ersatz des aus einer schuldhaften Pflichtverletzung 
entstandenen Schadens verpflichtet.36 Im Rahmen der Pflichtverletzung kommen Verletzungen 
all derjenigen Pflichten in Betracht, die dem Aufsichtsratsmitglied gegenüber der Gesellschaft ob-
liegen.37 Die Haftung kann damit grundsätzlich auch Verstöße gegen die dargestellte Treuepflicht 

 

29 Schockenhoff, a.a.O., Vorbemerkung vor § 394 AktG, Rn. 53. 

30 Kersting, a.a.O. §§ 394, 395 AktG, Rn. 81; Schockenhoff, a.a.O., Vorbemerkung vor § 394 AktG, Rn. 53. 

31 Ebenda. 

32 Ebenda. 

33 Mertens/Cahn, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 34. 

34 Grigoleit/Tomasic, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 15; Habersack, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 104. 

35 Grigoleit/Tomasic, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 15; Habersack, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 107; Koch, a.a.O., § 116 AktG, 
Rn. 8; Landgericht Hannover, Beschluss vom 12.03.2009, Az.: 21 T 2/09, Beck-Rechtsprechung (BeckRS) 2009, 
13891. 

36 Habersack, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 75. 

37 Spindler, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 135. 
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erfassen.38 Eine Schadensersatzpflicht kann im Einzelfall etwa bestehen, wenn ein von einer Ge-
bietskörperschaft entsandtes Aufsichtsratsmitglied seine Aufsichtsratstätigkeit nicht im Unter-
nehmensinteresse ausübt.39 

Im Zuge der Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs trifft die Gesellschaft insbesondere 
die Darlegungs- und Beweislast für einen Schaden, der auf einem pflichtwidrigen Handeln des 
Aufsichtsratsmitglieds beruht.40 Mithin muss zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und dem 
eingetretenen Schaden ein ursächlicher Zusammenhang bestehen.41 Tritt der Schaden – etwa in-
folge der Tätigkeit anderer Aufsichtsratsmitglieder – nicht ein, ist das pflichtwidrige Handeln 
nicht haftbar.42 

*** 

 

38 Ebenda, Rn. 136. 

39 Schockenhoff, a.a.O., Vorbemerkung vor § 394 AktG, Rn. 52. 

40 Mertens/Cahn, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 66. 

41 Spindler, a.a.O., § 116 AktG, Rn. 141. 

42 Ebenda. 
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